
E-Commerce:
Steuerliche
Rahmen-
bedingungen,
eine Standort-
bestimmung1

von
Dr. iur. Daniel Lehmann,
dipl. Steuerexperte,
Partner Bär & Karrer,
Zürich

Nr. 1/2001

Separatdruck aus



Nr. 1/2001, Seite 2

E-Commerce:
Steuerliche
Rahmen-
bedingungen,
eine Standort-
bestimmung1

I. Einführung

1. Übersicht
Gegenstand dieses Artikels sind einige aktuelle
Steuerfragen rund ums Internet. Obschon wir
uns mit der Besteuerung der virtuellen Welt be-
fassen, sind die Probleme deswegen nicht weni-
ger reell, sondern oft nur nicht ganz so sichtbar
und transparent. So erscheinen uns viele Fragen
schon alleine der oft verwirrenden Begriffe we-
gen als sehr komplex und unverständlich.
Um es gleich vorwegzunehmen, die Lektüre die-
ses Aufsatzes enthält keine Geheimnisse, wie z.B.
die Konturen einer neuen «Bits and Bytes Tax»,

vielmehr werden wir uns mit den folgenden, pro-
fan anmutenden Themenkreisen beschäftigen:
• Leistungsbeziehungen im e-commerce
• Unbeschränkte und 

beschränkte Steuerpflicht
• Betriebsstättenfragen 

(Server, Web-Sites, Internet Service Provider)
• Lizenzgebühren
• Verrechnungspreise
• Internationale Steuerplanung
• Mehrwertsteuer

2. Die Leistungsbeziehungen
im E-Commerce

Bevor wir uns aber den einzelnen Fragen zu-
wenden, möchte ich Sie anhand des folgenden
Fallbeispieles in die Thematik einführen:
Die englische Web-Trade Ltd. hat damit be-
gonnen, diverse Konsumartikel übers Inter-
net zu vertreiben. In Bezug auf den Schwei-
zer Markt hat sie bisher folgendes gemacht:
(a) Die Konsumenten können Kosmetikpro-

dukte übers Internet bestellen, die Liefe-
rung der Waren erfolgt auf dem Wege des
Versandhandels aus einem niederländi-
schen Zentrallager. Die Bezahlung erfolgt
aufgrund einer Rechnung, welche von
einem schweizerischen Inkassobüro im
Auftrag der Web-Trade Ltd. London zu-
gestellt wird.

(b) Die Zahlung erfolgt an das Inkassobüro,
wobei der Zahlungsverkehr entweder tra-
ditionell mit Einzahlungsscheinen oder
mittels e-banking (online banking) ab-
gewickelt wird.

(c) CDs können ebenfalls übers Internet be-
stellt werden, doch werden diese von
schweizerischen Einzelhändlern geliefert.

(d) Computerprogramme werden übers In-
ternet bestellt und die entsprechenden
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CD-ROMs werden via holländische Aus-
lieferlager an die Käufer versandt. Up-
dates werden direkt vom Internet auf den
Computer geladen, wobei die schweizeri-
schen Käufer einen Code eingeben müs-
sen. Für diesen Zweck mietet die Web-Tra-
de beim Internet Service Provider
Web-Serv AG in Zürich einen Server.

Das Beispiel zeigt eine Geschäftssituation, wo ein
ausländisches Unternehmen in der Schweiz tätig
wird, man spricht auch von «inbound-Geschäf-
ten». Die nachfolgend behandelten Themen-
komplexe stellen sich in analoger Weise auch im
umgekehrten Verhältnis, d.h. im Falle von
schweizerischen Unternehmen, welche ihre Leis-

tungen gegenüber ausländischen Abnehmern
anbieten («outbound-Geschäfte»).2
Die Skizze (oben) zeigt einige Geschäftsbezie-
hungen bzw. Transaktionen auf, welche von
steuerlicher Relevanz sein können:
1) Lieferungen von Gegenständen in der

Schweiz durch Einzelhändler
2) Einfuhr von Gegenständen in die Schweiz 
3) Dienstleistung des Inkassobüros gegenüber

der Web-Trade Ltd.
4) Zurverfügungstellen eines Servers durch die

Web-Serv AG an die Web-Trade Ltd.
5) Downloads von Computerprogrammen

durch Schweizer Kunden
6) (Elektronischer) Zahlungsverkehr (e-ban-

king)
7) Zurverfügungstellen von Datenleitungen

durch Telekommunikationsunternehmun-
gen (nicht abgebildet auf der Skizze)

Für das bessere Verständnis der verschiedenen
Leistungsbeziehungen ist es nützlich, die beiden
folgenden Grundtypen von e-commerce zu un-
terscheiden:3
Indirekter e-commerce
Das Internet dient hier als Mittel zur Darstellung
von Produkten und Dienstleistungen, die auf
dem konventionellen Weg erbracht werden.4
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Skizze zu Fallbeispiel: 
Leistungsbeziehungen

1 Dieser Aufsatz entspricht in wesentlichen Teilen dem
Referat «Steuerrechtliche Fragen zum E-Commerce»,
welches der Autor dieses Referates anlässlich des Kam-
mer-Seminars vom 15. November 2000 im Hotel
Zürich Airport Hilton gehalten hatte.

2 Zur Einteilung in inbound- und outbound-Geschäfte
vgl. Hutter Helga/ Schmidt Jürgen, Aktueller Überblick
zum Thema e-commerce, in IStR 21/2000, S. 650.

3 Vgl. zur entsprechenden Einteilung in direkten und
indirekten e-commerce Oberson Xavier, Le commerce
électronique et la TVA, in ST 9/99, S. 851.

4 «bricks and mortar products»
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Direkter e-commerce
Online-Dienstleistungen (downloads), z.B. EDV-
Programme, Multimediaprodukte, gewisse
Bankdienstleistungen, Spiele.
Gehen wir wieder zu unserem Fallbeispiel
zurück und ordnen wir die Leistungsbeziehun-
gen nach diesem Schema ein:
Bei der ersten Gruppe von Leistungen liegt di-
rekter e-commerce vor:
• Download von Software (5)
• Ev. Zahlungsverkehr, im Falle des e-banking

(6)
Die zweite Gruppe stellt keine Online-Leistungen
dar, hängen aber eng mit dem Internet zusam-
men:
• Zurverfügungstellen eines Servers (4)
• Zurverfügungstellen von Datenleitungen
Bei der dritten Leistungskategorie handelt es sich
um traditionelle Leistungen.
• Lieferung von (körperlichen) Gegenständen,

wie z.B. CDs. (1)
• Einfuhr von Gegenständen (2)
• Dienstleistungen des Inkassobüros (3)

3. Ottawa Taxation
Framework
Nachdem wir die verschiedenen Leistungsbezie-
hungen des e-commerce, selbstverständlich
nicht abschliessend, ein wenig geordnet haben,
wenden wir uns nun den einzelnen steuerlichen
Fragestellungen des e-commerce zu:
Wie bereits eingangs erwähnt wurde, existieren
heute keine speziellen, nur auf das Internet an-
wendbaren Steuern. Ganz im Gegenteil, die tra-
ditionellen Steuerarten, insbesondere die Er-
tragssteuern auf den Unternehmensgewinnen,
die Quellensteuern auf Lizenzgebühren sowie
die Umsatzsteuer, sind auch auf den e-commer-
ce anwendbar, wenn auch in einem anderen

Umfeld als dies bei den herkömmlichen Ge-
schäftsbeziehungen der Fall ist.5
Es bestehen meines Wissens auch keine Pläne,
dass an diesem Grundsatz fundamental etwas
geändert werden sollte. Die OECD hat schon ver-
schiedene Konferenzen zum Thema e-commer-
ce organisiert und auch Internetdiskussions-
runden initiiert: Die Konferenz von Ottawa im
Jahr 1998 und die Diskussionen um die Überar-
beitung des Kommentars zum OECD Musterab-
kommen, insbesondere zu Art. 5 und 12 OECD-
MA haben sich mit den grenzüberschreitenden
Fragen des e-commerce eingehend auseinan-
dergesetzt.
Die wichtigsten Prinzipien des sogenannten «Ot-
tawa Taxation Framework»6 wurden wie folgt
definiert:
• Neutrality: Wettbewerbsneutralität, d.h. On-

line Leistungen sollen gleich besteuert werden
wie die konventionellen Leistungen (offline);

• Efficiency: Die administrativen Bürden für die
Steuerzahler und für die Steuerbehörden sol-
len so gering wie möglich sein;

• Certainty and Simplicity: Die Besteuerungs-
prinzipien sollen klar und einfach sein, d.h.
die Rechtssicherheit muss gewährleistet sein;

• Effectiveness and Fairness: Die Steuersyste-
me haben sicherzustellen, dass die richtigen
Steuerbeträge zur richtigen Zeit erhoben wer-
den und dass das Steuerumgehungspotenzial
möglichst gering sein sollte, wobei aber die
entsprechenden staatlichen Massnahmen ver-
hältnismässig sein sollen, d.h. in einem ver-
nünftigen Verhältnis zum Risiko des Staates
stehen, Einnahmenausfälle zu erleiden.

• Flexibility: Die Steuersysteme sollten so flexi-
bel und dynamisch angelegt sein, dass sie si-
cherstellen, dass sie mit den technologischen
und wirtschaftlichen Entwicklungen Schritt
halten können.

An dieser Stelle darf bestimmt die ketzerische
Frage in den Raum gestellt werden, ob die er-
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wähnten Prinzipien des Ottawa Taxation Fra-
mework im Grunde nicht für jede Art von Steu-
ergesetzgebung gelten sollten und nicht nur für
den Bereich des e-commerce.
Im Anschluss an die Konferenz von Ottawa wur-
den im Januar 1999 für die Dauer von zwei Jah-
ren fünf Technical Advisory Groups (TAG) be-
auftragt, Entscheidungsgrundlagen und Ideen
für den Steuerausschuss der OECD zu erarbei-
ten. Dabei wurden die folgenden TAG gebildet:
1) TAG on Technology;
2) TAG on Professional Data Assessment;
3) TAG on Consumption Taxes;
4) TAG on Monitoring the Applications of exi-

sting Treaty Norms for the Taxation of Bu-
siness Profits;

5) TAG on Treaty Characterization of Electronic
Commerce Payments.

II. Steuerpflicht:
persönliche 
und wirtschaftliche
Anknüpfung 

1. Persönliche Anknüpfung
(unbeschränkte Steuerpflicht)

Juristische Personen unterliegen gemäss Art. 50
DBG in der Schweiz der Gewinnbesteuerung,
wenn sie ihren Sitz oder die tatsächliche Ver-
waltung in der Schweiz haben. Diese Bestim-
mung stimmt mit Art. 4 Abs. 1 OECD-MA über-
ein, wonach sich die Ansässigkeit einer
Gesellschaft am Sitz oder am Ort der Geschäfts-
leitung der Gesellschaft befindet. Im Zweifelsfall
ist der Ort der Geschäftsleitung massgebend.7
Der Ort der Ansässigkeit ist insbesondere für die
Frage der Abkommensberechtigung von Bedeu-
tung, da grundsätzlich nur in einem der beiden
Vertragsstaaten ansässige Unternehmen ein Ab-
kommen in Anspruch nehmen können. Die per-
sönliche Anknüpfung aufgrund der Ansässigkeit
führt im Staat der Ansässigkeit zur unbe-
schränkten Steuerpflicht. Ebenfalls haben
grundsätzlich nur ansässige Unternehmen auf
Gewinnausschüttungen eine Quellensteuer zu
entrichten. In der Schweiz ist dies die Verrech-
nungssteuer, welche gemäss Art. 4 Abs. 1 VStG
nur Inländer der Verrechnungssteuerpflicht un-
terstellt.

2. Wirtschaftliche Anknüpfung8

(beschränkte Steuerpflicht)
2.1 Betriebsstätte / Feste Einrichtung
Wenn keine persönliche Anknüpfung vorhanden
ist, stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichen

5 Vgl. Bericht des OECD-Committee on Fiscal Affairs
vom Juni 2000, Electronic Commerce, Implementing
the Ottawa Taxation Framework Conditions, S. 1.

6 Grundlage für die Konferenz von Ottawa vom 8. 10.
1998 bildete das Discussion Paper des OECD
Committees on Fiscal Affairs vom 17. September 1998
mit dem Titel «Electronic Commerce: A Discussion
Paper on Taxation Issues», online im Internet:
http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/discusse.pdf
(2.8.2000). Vgl. auch das im Juni 2000 veröffentlichte
Papier der OECD «Implementing the Ottawa Taxation
Framework Conditions».

7 Sogenannte «tie-break clause» gibt bei Vorliegen
einer Doppelansässigkeit dem «effective place of
management» den Vorzug.

8 Vgl. zur beschränkten Steuerpflicht auch Oberson
Xavier/ Piaget Lorenzo, Commerce électronique et
fiscalité: évolution ou révolution?, in ASA 67
(1998/99), S. 365 ff.
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Anknüpfung, d.h. ob die ausländische Gesell-
schaft in der Schweiz eine Betriebsstätte im Sin-
ne von Art. 51 Abs. 1 lit. b DBG unterhält. Die
Begriffselemente von Art. 51 Abs. 2 DBG sind im
Wesentlichen deckungsgleich mit der in Art. 5
OECD-Musterabkommen vorgesehenen Defini-
tion. Die von der Schweiz abgeschlossenen DBAs
enthalten grundsätzlich gleichlautende Defini-
tionen.
Auf internationaler Ebene hatte eine Arbeits-
gruppe der OECD einen Vorschlag zur Aktuali-
sierung des Abkommenskommentars veröffent-
licht, welcher den Erscheinungsformen des
e-commerce gerechter werden soll. Interessierte
Kreise wurden per Internet eingeladen, ihre Mei-
nung zum Vorschlag der Arbeitsgruppe zu un-
terbreiten.9 Aufgrund der eingegangenen Mei-
nungsäusserungen erstellte die Arbeitsgruppe
einen revidierten Kommentierungsvorschlag,
welcher ebenfalls im Internet publiziert wurde.
Der definitive Text ist noch ausstehend.10

Stellen ein Internet-Server11 oder eine Web-Site
eine Betriebsstätte dar, bzw. wird ein Internet Ser-
vice Provider zum abhängigen Agenten und
führt dies daher zur beschränkten Steuerpflicht?
Der Begriff der Betriebsstätte enthält im Wesent-
lichen die folgenden Begriffselemente:
Feste Einrichtung (2.1.1)
Zeitlicher Aspekt (2.1.2)
Menschlicher Arbeitseinsatz (2.1.3)
Ausschluss von Vorbereitungs- und Hilfstätig-
keiten (2.1.4)

2.1.1 Feste Einrichtung: 
Maschinen oder Apparate/Automaten (Server)
Feste Einrichtungen sind Maschinen oder EDV-
Ausrüstungsgegenstände, z.B. ein Server. Dage-
gen werden nicht als feste Einrichtung betrach-
tet Computerprogramme oder Datenbanken.
Allerdings muss ein Server örtlich fixiert sein
und einen ausreichenden Grad an Selbständig-
keit aufweisen. Dies ist sicher nicht der Fall bei

sogenannten Mirror-Servern, welche nur gespie-
gelte, mit dem Original identische Daten ent-
halten, um so die Datenwege zu verkürzen. Ent-
scheidend ist zudem, dass der Unternehmer eine
nicht nur vorübergehende Verfügungsmacht
über den Server besitzt. Dies ist allerdings in der
Regel nicht der Fall, da die gespeicherten Daten
regelmässig über mehrere Festplatten redundant
verteilt sind. Dies führt uns zu einem interes-
santen deutschen Fall, welcher vom deutschen
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden wurde:12

Der Bundesfinanzhof hat in seinem in Fach-
kreisen viel beachteten Urteil vom 17. Februar
2000 im Zusammenhang mit der Anwendung
von Art. 5 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 2 DBA D-Lux
entschieden, dass aus der Übertragung von Fern-
sehprogrammen über Satellit gewerbliche Ein-
künfte erzielt werden, die nur bei Vorliegen ei-
ner inländischen Betriebsstätte in Deutschland
steuerpflichtig sind. Der zum Streit mit dem Fi-
nanzamt Anlass gebende Vertrag wurde in sei-
ner wirtschaftlichen Essenz nicht als Vertrag
über die Vermietung eines Transponders (nach-
richtentechnische Einrichtungen, Kanäle) son-
dern als Programmübertragungsvertrag quali-
fiziert. Das Vorliegen einer Betriebsstätte wurde
vom Bundesfinanzhof verneint
.
2.1.2 Zeitlicher Aspekt
Eine gewisse zeitliche Mindestdauer (es heisst ja
«permanent» establishment), welche auf die Be-
ständigkeit der Betriebsstätte hinweist. In der
Regel mindestens ein Jahr.

2.1.3 Menschlicher Arbeitseinsatz (kontrovers)
Diesbezüglich ist festzuhalten, dass dieses Erfor-
dernis unter den OECD-Ländern umstritten ist.
Dies haben auch die Antworten zur Vernehm-
lassung zur Neukommentierung von Art. 5
OECD MA deutlich gezeigt. Im Zusammenhang
mit dem e-commerce sollten automatische, bzw.
computergesteuerte Anlagen ohne Personal kei-
ne Betriebsstätten darstellen.
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Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass ei-
nige Länder auch bei Fehlen eines menschli-
chen Arbeitseinsatzes das Vorliegen einer Be-
triebsstätte annehmen können. Zu verweisen ist
diesbezüglich auf den BFH-Entscheid vom 30.
10. 1996 (Pipeline-Urteil), bei dem der BFH da-
von ausging, dass der Einsatz von Personen
nicht unbedingt erforderlich sei. 
Wenn man den Einsatz von menschlicher Arbeit
voraussetzt, stellt sich aber als nächstes die Fra-
ge, ob ein menschlicher Arbeitseinsatz am Ort
der festen Einrichtung erforderlich ist, oder ob
es reicht, wenn sich ein solcher von Ferne voll-
zieht, also beispielsweise am Hauptsitz einer Ge-
sellschaft oder in einem Offshore-Land. Hin-
sichtlich dieser Fragestellung besteht ebenfalls
keine Einigkeit unter den OECD-Ländern. Diese

Frage ist jedoch gerade im Zusammenhang mit
Internet-Servern von grosser Bedeutung. Die Be-
arbeitung von Datenbanken, die auf einem Ser-
ver gespeichert sind, kann fast von jedem Ort der
Erde aus betrieben werden, ja sogar vom Weltall
aus.
Eine weitere Kontroverse besteht darüber, ob das
Erfordernis der menschlichen Arbeitskraft nur
dann erfüllt ist, wenn die Arbeit durch eigene
Angstellte ausgeführt wird oder auch dann,
wenn beauftragte Dritte die Arbeiten ausführen.

2.1.4 Ausschluss von Vorbereitungs- und
Hilfstätigkeiten
Der Katalog von Ausschlusstatbeständen ist in
der Praxis von zentraler Bedeutung.
Einige Beispiele von Hilfs- oder Vorbereitungs-
tätigkeiten:
• Sicherstellen einer Kommunikationsverbin-

dung – z.B. einer Telefonverbindung – zwi-
schen Internet Service Provider und den Kon-
sument/innen;

• Veröffentlichung von öffentlicher Werbung für
Waren oder Dienstleistungen;

• Lieferung von Informationen.

2.2 Betriebsstätte / Abhängiger Agent
Ist ein Internet Service Provider (ISP) ein Ab-
hängiger Agent, welcher zu einer Vertreterbe-
triebsstätte des ausländischen Anbieters führt?
Der ISP erbringt Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Beherbergung von Web-Sites
von Unternehmungen (web-hosting).
Ein ausländisches Unternehmen, welches Leis-
tungen übers Internet erbringt, benötigt – wie
in unserem Fallbeispiel – die Dienstleistungen
einer Internet Service Providers (ISP), welcher
in unserem Fallbeispiel ein schweizerisches Un-
ternehmen ist. Die ISP erbringen eine Dienstleis-
tung, die im Wesentlichen darin besteht, die
web-sites von e-commerce Anbietern zu beher-
bergen (sog. web-hosting). Diese Art von ISP

9 Vgl. Publikation des OECD Fiscal Committees vom 3.
März 2000: The application of the permanent esta-
blishment definition in the context of electronic com-
merce: proposed clarification of the commentary on
article 5 of the OECD Model Tax Convention, Revised
Draft for Comments. Der Entwurf selbst wurde im In-
ternet unter der Adresse
http://www.oecd.org/daf/fa/material/mat_07.htm#ma
terial zugänglich gemacht.

10 Vgl. die kritische Würdigung der OECD-
Betriebsstättendiskussion durch Steimel Frank,
Seminar A: Das OECD-Musterabkommen –2000 und
darüber hinaus: Electronic Commerce und die
Abkommensentwicklung in die New Economy, in IStR
16/2000, S. 490 ff. Vgl. auch die Analyse des Entwurfes
zur Ergänzung des Kommentars zum OECD-
Musterabkommen bei Marti Armin/ Wechner-Roth
Ursula, E-Commerce – Anwendung der bestehenden
Betriebsstättendefinition der OECD, in: ST 4/00, 
S. 344 ff.

11 Vgl. zu den massgeblichen Kriterien Hutter/ Schmidt,
a.a.O., S. 652 – 654.

12 BFH, Urt. V. 17.2.2000, I R 130/97, abgedruckt in IStR
14/2000, S. 438 ff. Vgl. auch Kommentierung von
Kessler Wolfgang, Mögliche Auswirkungen des
Satelliten-Urteils auf die steuerliche Behandlung von
grenz-überschreitenden Internet-Transaktionen, in:
IStR 14/2000, S. 425 ff.
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wird auch Zugangsanbieter bzw. Access Provider
genannt. Dies im Gegensatz zu den sogenann-
ten Inhaltsanbietern bzw. Content Providers,
welche Informationen jeglicher Art online an-
bieten.13

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
ob das ausländische Unternehmen in der
Schweiz eine Betriebsstätte unter dem Titel des
abhängigen Agenten im Sinne von Art. 5 Abs. 5
OECD-MA begründet.14 

Die Konzeption des abhängigen Agenten bildet
nicht Bestandteil des schweizerischen Betriebs-
stättenbegriffes, wie er in Art. 51 Abs. 2 DBG vor-
gesehen ist. In der Tat handelt es sich aber nach
allgemeiner Auffassung nur um einen redaktio-
nellen Unterschied zum OECD-MA. D.h., dass
das Vorliegen eines abhängigen Agenten auch
nach schweizerischem Steuerrecht zur Annah-
me einer Betriebsstätte führt.
Für die Annahme einer Betriebsstätte unter dem
Titel «abhängiger Agent» müssen die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sein.
(a) Der Agent muss eine Handlungsvollmacht

des Vertretenen besitzen, die ihn dazu er-
mächtigt, regelmässig in der Schweiz Ver-
träge abzuschliessen, welche das vertretene
ausländische Unternehmen verpflichten.

(b) Der Agent muss vom Vertretenen wirtschaft-
lich abhängig sein. Zum Beispiel: Arbeit-
nehmer oder andere natürliche Personen
oder juristische Personen, die in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis zum Vertretenen ste-
hen. Es erscheint jedoch als eher unwahr-
scheinlich, dass ein ISP in einer solchen Art
vom ausländischen Unternehmen abhängig
ist, dass dies tatsächlich zur Annahme einer
Betriebsstätte im Sinne von Art. 51 Abs. 2
DBG führen könnte.

Wir können also aufgrund der Ausführungen zu
den Voraussetzungen für Betriebsstätten festhal-
ten, dass es eher selten zur Begründung einer Be-
triebsstätte durch einen ausländischen Internet-

Anbieter in der Schweiz kommen dürfte, da die
einschlägigen Kriterien im Regelfall kaum ge-
geben sind. Im umgekehrten Fall wird es auch
selten zu einer beschränkten Steuerpflicht von
schweizerischen Unternehmen im Ausland kom-
men. Wie aber bereits erwähnt, setzen andere
Länder die Schwelle für die Annahme einer Be-
triebsstätte teilweise tiefer an, weshalb dennoch
Vorsicht geboten ist. In der Praxis gilt es auch
zu beachten, dass die Registrierung als mehr-
wertsteuerpflichtiges Unternehmen die Schwel-
le nochmals herabsetzt, obschon die Umsatz-
steuerpflicht anerkanntermassen kein
Begriffselement ist. Eine Registrierung bringt
aber Steuerbehörden oft erst dazu, die Betriebs-
stättenfrage anhand von Fragebogen abzu-
klären.

2.3 Steuerausscheidung
Ausgangslage für die Steuerausscheidung ist die
Betriebsstättenbuchhaltung. Art. 7 Abs. 2 OECD-
MA sieht vor, dass die Geschäftsbeziehungen zwi-
schen dem Hauptsitz einer Gesellschaft und
ihren Betriebsstätten wie unter unabhängigen
Dritten zu gestalten seien, d.h. wie wenn die Be-
triebsstätte ein unabhängiges Unternehmen wä-
re. Diese sogenannte Fiktion der Selbständigkeit
ist bereits bei traditionellen Geschäftsbeziehun-
gen schwierig umzusetzen und erweist sich als
noch wesentlich problematischer in Bezug auf
die Welt des e-commerce. Man denke an das Be-
treiben eines eigenen Servers, dessen laufender
Support zwar durch lokales Personal erfolgt, des-
sen Datenbanken jedoch im Wesentlichen vom
Hauptsitz gespeist werden.

III. Verrechnungs-
preise
Als Erstes kann festgestellt werden, dass der e-
commerce die bereits bestehenden Verrech-
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nungspreisprobleme von international tätigen
Unternehmen noch weiter verschärft. Die Ver-
rechnungspreisgesetzgebungen von vielen Län-
dern entwickeln sich mehr und mehr, da sich die
meisten Länder einerseits mit Steuerplanungs-
konzepten der internationalen Unternehmen
konfrontiert sehen und andererseits auf die Ab-
wehrmassnahmen der betroffenen anderen
Staaten reagieren müssen. Es ist bereits ein er-
bitterter Kampf um den zu verteilenden inter-
nationalen Steuerkuchen entbrannt.15

Der e-commerce bringt wegen seiner weitge-
henden Unsichtbarkeit und wegen der grossen
Flexibilität im Zusammenhang mit der Daten-
übertragung einige Spezialprobleme mit sich.
Ein bestimmter Geschäftsablauf kann sich näm-
lich von einem Tag zum andern völlig ändern,
ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Denn
wer sieht einem Internet-Portal so leicht an, ob
es von Zürich, New York oder von den Bermuda-
Inseln aus mit Daten gefüttert wird.16 

Oder nehmen wir das Beispiel des weltweiten
Wertschriftenhandels, des «global trading».17

Eine weltweit tätige Bank handelt rund um die
Uhr mit Wertschriften. Wenn der Mitarbeiter in

Asien nach Hause geht, übernimmt z.B. derje-
nige in New York seine Arbeit. Wo werden die Ge-
winne nun erzielt, wenn die Daten per Satellit
auf ein in Europa gelegenes Datenverarbei-
tungszentrum übertragen werden?
Die im Transfer Pricing äusserst wichtige Analy-
se von Funktionen und unternehmerischen Ri-
siken wird daher noch wichtiger als dies bisher
schon der Fall war.18

Der Grundsatz des Drittvergleichs, also das
«dealing at arm’s length», wie er in Art. 9 OECD-
MA vorgesehen ist, verlangt, dass die verschie-
denen Gruppengesellschaften eines inter-
nationalen Unternehmensverbandes die Preise
für ihre Geschäftsbeziehungen so festzusetzen
haben, wie dies unter vergleichbaren Umstän-
den mit unabhängigen Dritten gemacht worden
wäre. Es ist offensichtlich, dass der eigentliche
Drittvergleich, bei dem von einer uneinge-
schränkten Wettbewerbssituation ausgegangen
wird, sich oft als äusserst schwierig wenn nicht
unmöglich erweist. Dieser Umstand führte da-
zu, dass die OECD Verrechnungspreismethoden
festlegte, welche auf die unterschiedlichen Ge-
schäftsbeziehungen zwischen verbundenen Un-
ternehmen anwendbar sind. Im Zusammen-
hang mit dem e-commerce ist eine «Steering
Group on Transfer Pricing» beauftragt worden,
die e-commerce spezifischen Verrechnungs-
preisgrundsätze zu analysieren und entspre-
chende Empfehlungen abzugeben.
In den letzten Jahren haben diverse Länder, da-
runter die USA, Deutschland, Frankreich und
Grossbritannien, aber auch lateinamerikanische
Staaten wie Mexiko oder Brasilien, neue Gesetz-
gebungen eingeführt, die den Zweck verfolgen,
Gewinnverlagerungen zwischen verbundenen
Unternehmen unattraktiv zu machen bzw. wirk-
sam zu korrigieren, falls sie dennoch auftreten.
So haben beispielsweise die USA ein strenges
Bussenrégime und sehr weitgehende Dokumen-
tationserfordernisse eingeführt.

13 Vgl. zu diesen Begriffen: Hutter/Schmidt, a.a.O.
14 Vgl. dazu auch Steimel, a.a.O., S. 495.
15 Ich verweise auf die Schwierigkeiten der

schweizerischen Pharmaindustrie in Japan oder die
Tendenz der Amerikaner, den Gewinn aufgrund eines
weltweiten Profit-Splits aufzuteilen, ohne dabei den
Grundsatz des Drittvergleichs konsequent zu beachten.

16 Vgl. OECD Discussion Paper vom 17. September 1998,
Transfer Pricing Issues, S. 28/29, Ziff. 53 bis 56.

17 Vgl. OECD Discussion Paper, a.a.O., sowie OECD
Document «The Taxation of Global Trading Financial
Instruments».

18 Vgl. die Länderberichte USA, Kanada in: Tax
Management Transfer Pricing Report ISSN 1063-2069,
Vol. 8, No. 22, S. 959 f. Danach helfen die «functional
analyses» des Transfer Pricing, die mit dem e-
commerce verbundenen Unsicherheiten zu beseitigen.
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Um langwierige Verwaltungs- und Gerichtsver-
fahren mit den Steuerbehörden und -gerichten
zu vermeiden, empfiehlt es sich für internatio-
nal tätige Unternehmen, jederzeit über Funkti-
ons- und Risikoanalysen zu verfügen, welche die
verschiedenen unternehmerischen Funktionen
und Risiken den einzelnen Gruppengsellschaf-
ten zuordnen und quantifizieren. Zudem ist ei-
ne detaillierte Dokumentation erforderlich, wel-
che alle relevanten rechtsgeschäftlichen und
gesellschaftsrechtlichen Beziehungen zwischen
den einzelnen Gruppengesellschaften festhält.
Schliesslich hat die Dokumentation darüber
Auskunft zu geben, welche Verrechnungspreis-
methoden für die Festlegung der Verrechnungs-
preise gewählt wurde.
Im Bereiche des e-commerce stellt sich wie be-
reits angesprochen in besonderer Weise die Fra-
ge der Vergleichbarkeit von Leistungen. Solange
keine zuverlässigen Datenbanken mit soge-
nannten «comparables» in Bezug auf Leis-
tungen des e-commerce erhältlich sind, muss
man digitalisierte Leistungen mit den tradtionell
erbrachten Leistungen vergleichen. Dabei kann
man leicht feststellen, dass die via e-commerce
bezogenen Leistungen oft günstiger sind als die
konventionellen Leistungen. Dafür gibt es zahl-
reiche Gründe. So können Vertriebskosten ein-
gespart werden, wenn die Bestellungen, die
Rechnungsstellung und ev. auch die Leistungen
selbst via Internet erbracht werden. Zwi-
schenhandelsstufen und Arbeiten von back-offi-
ces werden oft ganz oder teilweise eliminiert.
Ausländische Anbieter brauchen in den Ziellän-
dern oft keine eigene Infrastruktur mehr, es
reicht, wenn sie in den Ländern über Aussen-
dienstmitarbeiter mit «home offices» verfügen.

IV. Lizenzen
Es stellt sich die Frage, ob bei einem bestimm-
ten Herunterladen eines Programmes eine
Dienstleistung oder eine Einräumung eines Ur-
heberrechtes vorliegt. Auf Lizenzgebühren wird
in einigen Ländern eine Quellensteuer erhoben,
wohingegen unternehmerische Einkünfte Teil
des Unternehmensgewinnes im Sinne von Art. 7
OECD-MA sind, die entweder am Hauptsitz oder
am Betriebsstättenort besteuert werden.
Im Zuge der immer grösser werdenden Bedeu-
tung von Softwarelizenzen im Zusammenhang
mit dem Internet hat die OECD den Kommentar
zu Art. 12 OECD-MA ergänzt.
Danach ist eine Lizenzgebühr das Entgelt für
die Gewährung von Nutzungsrechten für Pro-
gramme, wobei ohne Einräumung einer Lizenz
eine Verletzung von Urheberrechten vorläge.19

Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit
(commercial income) sind dagegen ein Entgelt
für das Kopieren von Programmen auf den Hard
Drive oder auf das Random Access Memory des
Computers des Benutzers (gilt auch für «site li-
cences» bzw. «network licences»20).
Die OECD hat zur weiteren Klärung der Steuer-
situation betreffend e-commerce Transaktionen
eine breit angelegte Konsultation mit der Ge-
schäftswelt und ausserhalb der OECD befindli-
chen Ländern ins Leben gerufen. Das Commit-
tee on Fiscal Affairs (CFA) hat dabei eine
Technical Advisory Group («TAG») on Treaty
Characterization of E-Commerce «Payments»
damit beauftragt, die verschiedenen Kategorien
von Internet-Leistungen zu analysieren. Die Er-
gebnisse dieser TAG sind einem Dokument der
OECD vom 1. September 2000 zu entnehmen.
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V. Internationale
Steuerplanung
Bereits die Thematik der Verrechnungspreise hat
uns auf die Möglichkeiten und Grenzen von
Massnahmen zur internationalen Steuerpla-
nung hingewiesen. Die Steuerbehörden nennen
diese Massnahmen oft weniger wohlwollend Ge-
winnverlagerung oder gar Steuerflucht.
Heute bildet die internationale Steuerplanung
aber anerkenntermassen einen festen Bestand-
teil jeder Untenehmensstrategie.21 Vereinfacht
gesagt, geht es darum, einen möglichst grossen
Teil des Gesamtgewinnes in Ländern mit tiefer
Besteuerung anfallen zu lassen. Wie wir bereits
gehört haben, ist jedoch der Grundsatz des
«dealing at arm’s length» einzuhalten. Wir
können also nicht ungehindert die Gewinne dort
anfallen lassen, wo es uns steuerlich am besten
passt. Unter der Annahme unangreifbarer Ver-
rechnungspreise können daher Gewinne nur
dann steuerlich wirksam verlagert werden, wenn
auch Funktionen und unternehmerische Risi-
ken übertragen werden. Am einfachsten, wenn
überhaupt, lassen sich die standortunabhängi-
gen Funktionen verlagern. Zu diesen gehören
aber gerade auch und vor allem EDV-Funktio-

nen. So ist es nicht nötig, einen Server physisch
von einem Land in ein anderes zu verlegen, viel-
mehr reicht es, die entsprechenden Daten, die
sich auf einem gemieteten Server befinden, per
Datenübertragung auf einen andern Server zu
übertragen. Verhältnismässig leicht übertragbar
sind wegen der internationalen Mobilität auch
die Arbeitskräfte, wie z.B. Software-Ingenieure
oder Web-Site Gestalter. 
Die Schweiz bietet im Zusammenhang mit dem
e-commerce ausgezeichnete steuerliche Rah-
menbedingungen. Ich denke dabei vor allem an
die Verwaltungsgesellschaft, wie sie in Art. 28
Abs. 3 und 4 StHG vorgsehen ist.
Nach dieser Norm, welche von allen Kantonen
auf den 1.1.2001 ins kantonale Recht umzuset-
zen ist, werden Erträge aus ausländischer Quel-
le eine schweizerischen Gesellschaft dann privi-
legiert besteuert, wenn diese Gesellschaft
lediglich eine Verwaltungstätigkeit, jedoch kei-
ne Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausübt. Der
effektive Steuersatz hängt von den tatsächlich in
der Schweiz ausgeübten Funktionen der Gesell-
schaft ab. Mögliche Tätigkeiten wären z.B. ein
internationales Kundenservicezentrum oder Da-
tenverarbeitungsfunktionen, sofern diese nicht
das Kerngeschäft des Unternehmens beinhalten. 
Der resultierende effektive Gesamtsteuersatz,
einschliesslich direkte Bundessteuer und Staats-
und Gemeindesteuern, beträgt rund 10% (auf
dem Gewinn vor Steuern). Damit kann sich die
Schweiz im internationalen Vergleich durchaus
sehen lassen, so z.B. auch im Vergleich zu Ir-
land.
Wie bereits mehrfach erwähnt, hängt der e-com-
merce weitgehend nicht von einem bestimmten
Standort ab. Die standortunabhängigen Tätig-
keiten eines ausländischen Unternehmens las-
sen sich daher, zumindest physisch, leicht in die
Schweiz verlagern. Immerhin sei an dieser Stel-
le darauf hingewiesen, dass viele Länder eine
mehr oder weniger strenge Form von Wegzugs-

19 Vgl. OECD Dokument vom 29. September 1998, Revi-
sion of the Commentary on Article 12 concerning
Software Payments.

20 Mehrfachlizenzen für Unternehmen.
21 Vgl. z.B. Gehriger Olivier, Internationale

Steuerplanung mit Holdinggesellschaften,
Finanzgesellschaften und Captives, in Steuer Revue
Nr. 1/1999, Seite 3 ff oder Lehmann Daniel/
Arzethauser Martin, Bausteine einer steuereffektiven
internationalen Konzernstruktur, Steuer Revue Nr.
6/1997, S. 241 ff sowie die aufgeführten
Literaturhinweise zur internationalen Steuerplanung.
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besteuerung kennen, welche die Freude über die
künftigen Steuerersparnisse spürbar dämpfen
kann. 
Immer häufiger ist die Rede von Bermuda oder
den Channel Islands als Basis, von der aus e-
commerce steuereffektiv betrieben werden kann.
In der Tat bauen einige Standorte ihre Tele-
kommunikationsinfrastruktur deutlich aus, um
den wachsenden Anforderungen des Internets
bzw. der Nachfrage nach Internet-Leistungen in
diesen Ländern gerecht zu werden. 
Im Vergleich zur schweizerischen Verwaltungs-
gesellschaft können vor allem die folgenden Vor-
und Nachteile erwähnt werden:
Offshore-Länder sind Tax Havens, also Steuer-
paradiese, ohne Ertrags- und Quellensteuern. Da
kann die Schweiz mit der Verwaltungsgesell-
schaft und vor allem mit ihrer 35%-igen Ver-
rechnungssteuer auf Ausschüttungen nicht mit-
halten.
Dafür verfügt die Schweiz im Gegensatz zu den
Steuerparadiesen über ein ausgedehntes Netz
von Doppelbesteuerungsabkommen und befin-
det sich auf den diversen schwarzen Listen an
weniger exponierter Stelle bzw. erscheint über-
haupt nicht auf diesen. Ich verweise dabei z.B.
auf die im Rahmen der OECD geführte Diskus-
sion rund um die sogenannte «harmful tax
competition» (schädlicher Steuerwettbewerb).
Die Schweiz gerät aber weniger wegen ihrer tie-
fen Steuersätze als wegen der mangelnden
Bereitschaft zur Erteilung von Auskünften im
Zusammenhang mit Fiskaldelikten unter
Beschuss.
Gesellschaften in Niedrigsteuerländern oder in
Steueroasen geraten im übrigen unter verschie-
denen Titeln unter Druck:
• Immer mehr Länder haben CFC-Legislations

eingeführt, also Gesetze, welche es dem An-
sässigkeitsstaat der Muttergesellschaft erlaubt,
unter gewissen Voraussetzungen Einkünfte
von ausländischen Tochtergesellschaften be-

reits vor Ausschüttung einer Dividende zu be-
steuern. Dazu gehört auch das berühmt-
berüchtigte deutsche Aussensteuergesetz mit
seiner Hinzurechnungsbesteuerung.

• Bei geringer oder mangelnder unternehmeri-
scher Substanz in den Niedrigsteuerländern
wird von Seiten der Steuerbehörden oft vorge-
bracht, dass der effektive Sitz der Gesellschaft
(effective place of management) sich im
Hochsteuerland befinde.

• Im Falle von Verrechnungspreiskonflikten
geniessen Offshore-Gesellschaften überhaupt
keinen Schutz gegen Verrechnungspreiskor-
rekturen, aber auch schweizerische Gesell-
schaften sehen sich in der Praxis ohne
effektiven Abkommensschutz. Verständi-
gungsverfahren mit wirtschaftlich starken
Ländern wie USA, Japan oder Deutschland ha-
ben oft wenig Aussicht auf Erfolg.

VI. Mehrwertsteuer

1. Mehrwertsteuerregelungen 
der Schweiz22

1.1 Bezug von Dienstleistungen 
aus dem Ausland
Wir beginnen unsere Mehrwertsteueranalyse mit
dem Bezug von Dienstleistungen aus dem Aus-
land. Erinnern wir uns daran, dass gemäss Art.
18 MWSTV bzw. Art. 21 MWSTG steuerpflichtig
ist, wer im Jahr für mehr als CHF 10 000
Dienstleistungen aus dem Ausland bezieht. Den-
ken wir an die Tausenden von Konsument/in-
nen aber auch Unternehmen, welche heute be-
reits downloads von Programmen vornehmen
und die Grenze von CHF 10 000 pro Jahr nicht
erreichen. Immer wichtiger wird der Bezug von
Musik vom Internet. Wer im Laden eine CD
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kauft, entrichtet mit dem Kaufpreis die Mehr-
wertsteuer von derzeit 7.5%. Wer die Musik he-
runterlädt, geht hingegen steuerfrei aus. Nutz-
niesser solcher Wettbewerbsverzerrungen sind
zunächst einmal die Bezüger von online-Leis-
tungen. Einen Vorteil haben aber insbesondere
ausländische Anbieter von online-Dienstleis-
tungen, welche in der Schweiz keiner subjekti-
ven Steuerpflicht unterliegen, es sei denn, dass
sie in der Schweiz eine Betriebsstätte begründen,
was, wie bereits gezeigt wurde, eher selten der
Fall sein dürfte bei digitalisierten Dienstleis-
tungen. Die mehrwertsteuerliche Betriebsstät-
tendefinition entspricht im Wesentlichen der di-
rekt-steuerlichen. Gemäss Ziff. 4.1.2 der 30.
Branchenbroschüre wird festgehalten, dass z.B.
Vermittlungsanlagen für die Erbringung von
Telekommunikationsdienstleistungen als Be-
triebsstätten gelten. 
In den Sitzstaaten der ausländischen Leis-
tungsanbieter werden die Dienstleistungen von
der Umsatzsteuer befreit, da der Ort des Umsat-
zes als im Ausland gelegen definiert wird.

1.2 Branchenbroschüre 
für Telekommunikationsunternehmen
Wenden wir uns nun einzelnen Dienstleistungen
im Zusammenhang mit dem Internet zu.
Die ESTV veröffentlichte im Juni 1998 eine Bran-
chenbrochüre für Telekommunikationsunter-
nehmen. Diese immerhin 40 Seiten starke Bro-
schüre befasst sich mit der mehrwertsteuerlichen
Behandlung von Leistungen der Telekommuni-
kationsunternehmen (TKU). U. a. nimmt die
Broschüre auch Bezug auf internet-spezifische
Leistungen.
1.2.1 Leistungen der Telekommunikationsun-

ternehmungen gegenüber ihren Abonnen-
ten

1.2.2 Leistungen des Internet Service Providers
1.2.3 Leistungen des Telekommunikationsun-

ternehmens an die ISP
1.2.4 Leistungen des Betreibers einer Web-Site:

– Zurverfügungstellen von Informationen
– Zuverfügungstellen von Speicherkapa-

zitäten
– Werbeleistungen für Dritte
– Benützung des Computers eines Dritten

übers Internet
– Datenverarbeitung

1.2.1 Leistungen der TKU 
gegenüber ihren Abonnenten (Ziff. 6.12.1)
Die Leistungen der TKU gegenüber dem Inter-
net-Teilnehmer, d.h. dem Abonnenten der TKU,
umfasst das Übertragen der vom Teilnehmer ver-
sandten Daten vom Privatanschluss (z.B. Tele-
fonanschluss oder Steckdose) zum Server bzw.
der für den Teilnehmer bestimmten Daten vom
Server zum Privatanschluss. Im Falle eines fi-
xen Anschlusses liegt bei der TKU eine soge-
nannte Leistung des Fernmeldewesens an ihren
Abonnenten vor, was sich nach Ziff. 6.3.1 der
Branchenbrochüre richtet. Leistungen des Fern-
meldewesens werden nach Massgabe des Verbin-
dungsaufbaus besteuert. Erfolgt dieser im In-
land, unterliegt die von einer inländischen TKU
erbrachte Leistung des Fernmeldewesens auch
dann der Mehrwertsteuer, wenn der Abonnent
seinen Geschäfts- oder Wohnsitz im Ausland hat.
Wenn die Daten nicht über einen fixen Anschluss
versendet bzw. empfangen werden, so richtet sich
die Besteuerung der TKU nach Ziff. 6.3.2 der
Branchenbroschüre, welche die sogenannten
Telekommunikationsdienstleistungen regelt.
Bei der Mobiltelefonie richet sich die Besteue-
rung nach Massgabe des Wohn- bzw. Geschäfts-
sitzes des Abonnenten. Dies gilt im übrigen auch
für die Roaming-Leistungen von Fremdnetzbe-
treibern.22 Vgl. zu den Mehrwertsteuerfragen auch Oberson X-

avier, Le commerce électronique et la TVA, ST, 9/99, 
S. 851 ff.
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1.2.2 Leistungen 
des Internet Service Providers (Ziff. 6.12.2)
Die vom ISP erbrachte Leistung besteht in der
Gewährung des Netzzugangs an den Internet-
Teilnehmer und in der Übertragung von Daten
vom Server zu einem andern Provider.
Die umsatzsteuerliche Behandlung dieser Leis-
tungen richtet sich ebenfalls nach den allge-
meinen Regeln für Dienstleisungen, d.h. mass-
gebend ist auch hier der Geschäfts- oder
Wohnsitz des Internet-Teilnehmers. Ich verwei-
se noch auf die in Ziff. 5.4.2 der Branchenbro-
schüre erwähnten, als relativ streng zu bezeich-
nenden Nachweispflichten für ins Ausland
erbrachte Telekommunikationsdienstleistun-
gen. So werden Angaben über die Art und Nut-
zung der erbrachten Dienstleistungen verlangt.

1.2.3 Leistungen des TKU an die ISP
Die Übertragung von Daten vom Server zur
Interkonnektion zu einem Telekommunika-
tionsnetz einer andern TKU qualifiziert sich 
als Telekommunikationsdienstleistung, deren
mehrwertsteuerliche Behandlung bereits behan-
delt wurde.

1.2.4 Leistungen des Betreibers 
einer Homepage bzw. Web-Site
(a) Überlassen von Informationen
Ein Betreiber einer Homepage, der darauf Do-
kumente, Programme, etc. anbietet, welche vom
Internet-Teilnehmer bezogen werden können
(download), erbringt eine Informationsdienst-
leistung, welche der Mehrwertsteuer unterliegt,
sofern der Internet-Teilnehmer seinen Sitz im
Inland hat. Für inländische Anbieter von sol-
chen Leistungen ist von Bedeutung, dass die Gut-
schriftsanzeigen der Kreditkartenorganisationen
keinen ausreichenden Nachweis für ins Ausland
erbrachte Dienstleistungen darstellen.

(b) Zurverfügungstellen von Speicherplatz
(Gastrecht auf Servern, web-hosting)

Diese Dienstleistung wird wie die Überlassung
von Informationen behandelt und nicht etwa als
Vermietung einer beweglichen Sache, welche
nach schweizerischem Verständnis eine Liefe-
rung darstellen würde. Es ist interessant und
gleichzeitig erfreulich zu sehen, wie diesbezüg-
lich die umsatzsteuerliche Behandlung mit der
direktsteuerlichen Qualifikation übereinstim-
men. Ich verweise auf das deutsche Satelli-
tenurteil.

(c) Werbeleistungen für Dritte
Auch hier ist auf die Überlassung von Informa-
tionen hinzuweisen.

(d) Benutzung eines Computers eines Dritten
übers Internet (Datenverarbeitungsanla-
gen)

Dieser Vorgang gilt als Datenverarbeitungs-
dienstleistung, welche ebenfalls wie die Überlas-
sung von Informationen behandelt wird.

(e) Telefonie übers Internet
Die Leistungen des Providers qualifizieren sich
auch dann als Telekommunikationsdienstleis-
tungen wenn es sich beim Privatanschluss des
Internet-Teilnehmers um einen fixen Anschluss
handelt.

2. Entwicklung bei der EU
(Harmonisierung der 
indirekten Steuern und 
e-commerce)
Die Richtlinie 1999/59/EG des Rates vom 17. Ju-
ni 1999 hat die Änderung der bisher geltenden
Mehrwertsteuerregelung für Telekommunika-
tionsdienstleistungen nach Artikel 9 der sechsten
Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977 zur Um-
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satzsteuer zum Gegenstand. Ziel der geänderten
Richtlinie ist es, Wettbewerbsverzerrungen im
Binnenmarkt zu beseitigen und harmonisierte
Regelungen in diesem Bereich einzuführen.
Es sollten insbesondere Massnahmen getroffen
werden, die darauf abzielen, dass Telekommu-
nikationsdienstleistungen, die von in der Ge-
meinschaft ansässigen Kunden in Anspruch ge-
nommen werden, auch in der Gemeinschaft
besteuert werden. Um dieses Ziel zu erreichen,
sollten die Telekommunikationsdienstleis-
tungen, die an in der Gemeinschaft ansässige
Steuerpflichtige oder an in Drittländern ansäs-
sige Empfänger erbracht werden, grundsätzlich
am Ort des Leistungsempfängers besteuert wer-
den. Damit Telekommunikationsdienstleis-
tungen (TKDL), die von in Drittländern ansäs-
sigen Steuerpflichtigen an in der Gemeinschaft
ansässige Nichtsteuerpflichtige erbracht und in
der Gemeinschaft tatsächlich genutzt oder aus-
gewertet werden, einheitlich besteuert werden,
sollten die Mitgliedstaaten von der Möglichkeit
der sogenannten Ortsverlagerung nach Artikel 9
Abs. 3 lit. b) der RL 77/388/EWG Gebrauch ma-
chen. Für entsprechende TKDL an andere Emp-
fänger in der Gemeinschaft kann jedoch die RL
unverändert bleiben. 
Die neue Regelung zur Bestimmung des Ortes
von TKDL sollte jedoch nicht dazu führen, dass
sich ausländische Steuerpflichtige in einem an-
deren Staat zu steuerlichen Zwecken erfassen
lassen müssen. Dies wird erreicht, indem der

Leistungsempfänger zwingend Steuerschuldner
wird, sofern es sich bei dem Leistungsempfänger
um einen Steuerpflichtigen handelt.
Ein bereits verschiedentlich in Fachzeitschriften
kritisierter Richtlinienentwurf der EU betreffend
elektronisch erbrachte Dienstleistungen hält
fest, dass für gewisse elektronische Dienstleis-
tungen, wie Software, Datenverarbeitung und
Informationsbeschaffung eine Steuerpflicht für
nicht in der EU ansässige Leistungserbringer ge-
schaffen werden soll, sofern diese Leis-
tungserbringer Leistungen an Nicht-Steuer-
pflichtige erbringen.23 Dieser Entwurf hat zum
Ziel, ausserhalb der EU ansässigen Unterneh-
men die gleichen Bedingungen aufzuerlegen,
wie den EU Unternehmen, was dem ersten
Grundsatz des Ottawa Taxation Framework der
Wettbewerbsneutralität entspricht.

VII. Zusammen-
fassung 
der Ergebnisse
Damit kommen wir zur Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse dieses Artikels:
• Sowohl national als auch international blei-

ben die traditionellen Steuerarten bestehen.
D.h., dass nach wie vor eine Ertragssteuer auf
den Gewinnen, eine Umsatzsteuer auf den
Umsätzen und eine Quellensteuer auf gewis-
sen Zahlungen (Zinsen, Dividenden, Lizenz-
gebühren) zu entrichten sind. So bestehen
insbesondere keine konkreten Pläne, internet-
spezifische Steuerarten einzuführen.

• Der Ottawa-Grundsatz der Wettbewerbs-
neutralität verlangt, dass übers Internet und
traditionell erbrachte Leistungen steuerlich
grundsätzlich gleich zu behandeln sind. Um
dieses Ziel zu erreichen, werden die bestehen-

23 Vgl. Community preparatory acts, Document
500PC0349 (01), Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council amending
Regulation (EEC) No218/92 on administrative co-
operation in the field of indirect taxation (VAT). Kriti-
sche Stellungnahme von Sanderson Christine, EU for-
ges ahead on e-commerce, International Tax Review,
September 2000, S. 51 ff bzw. von Tsang Robert, Vir-
tual Taxes on Virtual Sales – Mission Impossible?, in:
Tax Planning International e-commerce, 02/00, 
S. 18 f.
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den Steuergesetze bzw. deren praktische An-
wendung im konkreten Einzelfall an die An-
forderungen des e-commerce angepasst. We-
gen des Vorsprungs Nordamerikas im Bereiche
des e-commerce gegenüber Europa wird der
Kampf um den Grundsatz der Wettbewerbs-
neutralität gleichzeitig zum Gegenstand nord-
atlantischen Seilziehens.

• Auf der Ebene des OECD-Musterabkommens
wird der Kommentar zu Art. 5 OECD-MA (Be-
triebsstättenbegriff) an die Erscheinungsfor-
men des Internet angepasst. Der Kommentar
zu Art. 12 (Lizenzen) wurde bereits revidiert. 

• Ebenfalls im Rahmen der OECD prüft eine
«steering group on transfer pricing» den An-
passungsbedarf in Bezug auf die Verrech-
nungspreisrichtlinien. Bereits heute kann in
den Ländern eine Verschärfung der Verrech-
nungspreisproblematik beobachtet werden.
Der Fiskus reagiert insbesondere mit ge-
schärfter Wachsamkeit und erhöhten Doku-
mentationserfordernissen auf die Herausfor-
derungen des e-commerce, um den
vielfältigen Möglichkeiten zur Verlagerung
von Einkünften Grenzen zu setzen.

• Dennoch bleiben diverse Steuerplanungs-
möglichkeiten, die unter anderem im Aus-
nützen des Steuergefälles zwischen den Län-
dern bestehen. Dabei stehen die für den
e-commerce typischen, nicht standortgebun-

denen Aktivitäten im Vordergrund. Schweize-
rische Verwaltungsgesellschaften und u.U.
Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen
bieten sich als attraktive Standorte an.

• Ein ganz besonderes Augenmerk ist auf die
Entwicklung der Mehrwertsteuerregelungen
zu werfen. Auf der einen Seite sind viele tech-
nische Details regelungs- bzw. defintionsbe-
dürftig, was in der Schweiz im Rahmen der
Branchenbroschüre für Telekommunikati-
onsunternehmen bereits umgesetzt wurde. Auf
der andern Seite versuchen die Staaten, allen
voran die EU, dem Grundsatz der Wettbe-
werbsneutralität durch die Einführung einer
Registrierungspflicht für extraterritoriale Leis-
tungsanbieter Nachachtung zu verschaffen.
In diesem Bereich sind noch viele Verände-
rungen und Auseinandersetzungen zu erwar-
ten.

• Generell kann festgehalten werden, dass wir
uns erst am Anfang des e-commerce Zeital-
ters befinden. Wie bei allen technischen In-
novationsprozessen hinken die legislatori-
schen Vorkehrungen der Staaten naturgemäss
und zwangsläufig hinter den Entwicklungen
her. Es ist also zu damit zu rechnen, dass uns
in Zukunft auch auf gesetzgeberischer Ebene,
und zwar national und international, grosse
Veränderungen bevorstehen.


